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Durch europäische Vorgaben haben sich
zahlreiche technische Regeln für Beton-
bauteile in den letzten Jahren geändert 
und diese Entwicklung ist noch nicht 
abgeschlossen. Europäische Normen (DIN
EN-Normen) sind teilweise nur gemein-
sam mit deutschen Restnormen oder
Anwendungsregeln anzuwenden. Die bei-
nahe unüberschaubare Zahl zu berücksich-
tigender Vorschriften kann durchaus zu einer
Verunsicherung der Verwender von Beton-
bauteilen führen.

Das CE-Zeichen als Zeichen der Überein-
stimmung mit Mindestanforderungen euro-
päischer Normen sagt nichts aus über die
Eignung von Betonprodukten für eine
bestimmte Anwendung. 

Das Gütezeichen ist für jeden Käufer – ob
Bauherr, Planer, Baustoffhandel oder
Baufirma – das Erkennungszeichen für eine
verlässliche Produktqualität. 

Fragen zu Betonbauteilen, Normen und
Anwendungen beantworten die regional zu-
ständigen Ländergüteschutzgemeinschaften.

Herstellwerke, die von Güteschutzgemein-
schaften der Beton- und Fertigteilwerke
fremdüberwacht werden, die das bundes-
einheitliche System der unabhängigen
Gütesicherung praktizieren, dokumentieren
– auch bei Produkten mit CE-Zeichen –
durch das zusätzliche Gütezeichen, dass ihre
Produktion und ihre Produkte durch eine
qualifizierte Fremdüberwachung regelmäßig
kontrolliert werden und dass die Produkte
den Anforderungen entsprechen. 
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